
Der Pächter und seine Haushalts-

angehörigen bewirtschaft en den 

Garten

Nur den Pächtern eines Gartens 

und den Personen, die mit diesen 

in einem Haushalt wohnen, ist es 

gestattet, den Garten zu bewirt-

schaft en. Pächter ist, wer im Un-

terpachtvertrag steht und diesen 

auch unterzeichnet hat. Allein aus 

der Mitgliedschaft  im Kleingärt-

nerverein leitet sich kein Recht 

ab, einen Garten bewirtschaft en 

zu dürfen.

Nachbarschaft shilfe

Sind Pächter im Urlaub oder ist 

es ihnen durch Krankheit vorü-

bergehend nicht möglich, den 

Garten selbst zu bewirtschaft en, 

ist es möglich, dass der Pächter 

vertraute Personen aus seinem 

Umfeld beauft ragt, sich zeitweise 

um den Garten zu kümmern. Spä-

testens dann, wenn diese Phase 

länger als sechs Wochen dauert, 

muss der Pächter seinen Vereins-

vorstand über diesen Umstand 

informieren. Es ist nicht möglich, 

dass der Pächter bei einer länge-

ren Abwesenheit an Dritte den 

Garten weiterverpachtet.

Kleingärtnerische Nutzung

Im Bundeskleingartengesetz ist 

grundsätzlich nicht festgelegt, 

auf wie viel Prozent der Garten-

fl äche Gartenbauprodukte ange-

baut werden müssen. Jedoch gibt 

es zahlreiche Urteile von deut-

schen Gerichten, in denen festge-

stellt wurde, dass mindestens auf 

einem Drittel der Anlagenfl äche 

Gartenbauerzeugnisse angebaut 

werden müssen, damit man von 

einer Kleingartenanlage nach Bun-

deskleingartengesetz sprechen 

kann. Aus diesem Grund wurde 

in der Rahmenkleingartenord-

nung festgelegt, dass auf einem 

Drittel der Gartenfl äche Obst und 

Gemüse sowie in geringen Antei-

len auch Kräuter angebaut wer-

den müssen, damit diesen ge-

stellten Mindestanforderungen 

Rechnung getragen wird.

Garten für Kulturpfl anzen, 

nicht für Wildpfl anzen

Keine kleingärtnerische Nutzung 

ist das Verwildern lassen von Gar-

tenfl ächen mit der Begründung, 

dass dies eine ökologische Bewirt-

schaft ung sei. Gärtnern bedeutet, 

dass der Mensch bewusst in die 

Die Rahmenkleingartenordnung des LSK, deren überarbeitete 

Fassung der LSK-Gesamtvorstand im Herbst 2019 bestätigt hat, 

wird in den meisten Unterpachtverträgen über Kleingärten im 

Freistaat Sachsen vereinbart. Welche Belange sind in dieser 

Ordnung geregelt und warum? Dies will „Sachsen aktuell“ in 

einer Artikelserie erläutern. Dabei fi nden die Inhalte des Kom-

mentars zum Bundeskleingartengesetz von Mainczyk/Nessler 

Verwendung.

Erläuterungen zur Rahmenkleingartenordnung (RKO) des LSK – Teil 2:

Wer bewirtschaft et den Kleingarten 
und was ist kleingärtnerische Nutzung?

Auszug aus der Rahmenkleingartenordung:

2. Die Nutzung des Kleingartens

2.1 Pächter und Nutzer des Kleingartens (KG)

Bewirtschaftet wird der KG ausschließlich vom Pächter und von 

zu seinem Haushalt gehörenden Personen. Nachbarschaftshilfe 

bei der Gartenbewirtschaftung ist gestattet. Dauert sie länger 

als sechs Wochen, ist der Vorstand zu informieren. Eine Überlas-

sung oder Weiterverpachtung an Dritte ist nicht zulässig.

2.2 Bewirtschaftung des Kleingartens (KG)

Im Sinne des Bundeskleingartengesetzes ist bei der Bewirt-

schaftung des Gartens vor allem auf die kleingärtnerische Nut-

zung zu achten. Diese ist gegeben, wenn auf mindestens einem 

Drittel der Gartenfl äche Gemüse und Obst in einem ausgewoge-

nen Verhältnis angebaut werden. In geringeren Anteilen gehö-

ren auch Kräuter dazu. Da es sich bei den Gartenbauerzeugnis-

sen um Kulturpfl anzen handeln muss (Wildpfl anzen kann man 

auch in der Natur sammeln), sollte auf dem dafür genutzten 

Drittel auch eine Kulturführung zu erkennen sein (z.B. Fruchtfol-

ge-Beete oder Mischkulturen aus Kulturpfl anzen). Die verblei-

bende unbebaute Fläche ist ebenfalls mit Pfl anzen zu begrünen, 

aber so, dass die kleingärtnerische Nutzung nicht beeinträchtigt 

wird. Die Bewirtschaftung des KG hat nach ökologisch nachhal-

tigen Gesichtspunkten zu erfolgen.

Im Kleingarten muss der Anbau von Obst und Gemüse auf mindestens einem Drittel der Fläche gut erkennbar sein. Die Pächter können dabei sowohl 
Beete mit ihren Lieblingsfrüchten, beispielsweise Erdbeeren (l.), anlegen als auch ihren persönlichen Vorlieben nachgehen und beispielsweise bestimm-
te Gemüsesorten wie Riesen-Kohlrabi (r.) züchten. Fotos: ps
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Natur eingreift , die Flächen dafür 

gezielt bearbeitet und gestaltet, 

um mit dem Anbau von Kultur-

pfl anzen Erträge zu erzielen. Da-

bei sind ökologische Grundlagen 

zu beachten. Dies bedeutet, dass 

umweltschonend mit den Res-

sourcen Boden, Luft  und Wasser 

umgegangen wird (Beispiele in 

Teil 1, Ausgabe 6/2020).

Drittelauft eilung des Gartens

Grundsätzlich lässt sich die Gar-

tenfl äche in drei Bereiche eintei-

len: 

1.  Anbau von Gartenbauerzeug-

nissen

2. Erholungsfl äche

3. Bebaute/versiegelte Fläche

Jeder Bereich macht ca. ein Drit-

tel der Gartenfl äche aus. Während

der Anbau von Gartenbauerzeug-

nissen auf mindestens einem Drit-

tel der Fläche erfolgen muss (gern 

mehr), sollte die Fläche für Bebau-

ungen so klein wie möglich sein 

und auf keinen Fall ein Drittel der 

Gartenfl äche überschreiten.

In die neue Rahmenkleingar-

tenordnung wurde bewusst auf-

genommen, dass die Flächen, die 

nicht mit Obst- und Gemüsean-

bau sowie baulichen Anlagen be-

legt sind, auch zu begrünen sind. 

Diese Flächen zählen zur Erho-

lungsfl äche und sollten auf kei-

nen Fall als Schotter- oder Kies-

gärten enden. Leider ist dieser 

Trend auch in Klein- oder Vor-

gärten derzeit zu beobachten, 

um sich Arbeit zu sparen. Diese 

Steinwüsten sind jedoch im Ge-

gensatz zum echten Steingarten 

oder einem Biotop mit Teich bio-

logisch eher tot.

Die Begrünung der Erholungs-

fl ächen soll so erfolgen, dass die 

Anbaufl ächen für Obst- und Ge-

müse nicht beeinträchtigt wer-

den, z.B. durch Schattenwirkung, 

Wurzelausläufer oder die An-

pfl anzung krankheitsübertragen-

der Pfl anzen. In der Anlage 2 der 

Rahmenkleingartenordnung sind 

die für den Kleingarten ungeeig-

neten und deswegen verbotenen 

Pfl anzen aufgeführt.

Gartengestaltung 

unter Berücksichtigung 

der Drittelauft eilung

Haben sich Garteninteressen-ten 

für einen Garten entschieden, 

möchten sie diesen nach ihren 

persönlichen Vorstellungen ge-

stalten. Aufgabe des Vereinsvor-

standes ist es, die vertraglichen 

Grundlagen wie den Unterpacht-

In jüngerer Vergangenheit hat sich der Eigenanbau von Gemüse deutlich erhöht, und in viele Gärten haben inzwischen Hochbeete Einzug gehalten. 
Auch der Anbau von Wein wie im KGV „Flora I“ Dresden (r.) gehört zur kleingärtnerischen Nutzung. Fotos: ps, Russig

Blühende Blumen im Kleingarten 
sind nicht nur für die Pächter 
und Besucher eine Augenweide, 
sondern bieten Insekten und 
anderen Nützlingen Nahrung 
und Unterschlupf.

Drittelnutzung 

des Kleingartens

Ein Drittel Anbau von 
Garten bauerzeugnissen 
nach § 1 BKleingG:

• Beetfl ächen zum Anbau

von Gemüse, Früchten,

Kräutern und Gewürz-

pfl anzen;

• Gewächshäuser, Frühbeet-

kästen, bepfl anzte

Kompoststellen;

• Obstbäume von Kern- 

und Steinobst sowie

Edelobst;

• Beerenobst;

• Pilze.

Ein Drittel Erholung:

• Steingartenfl ächen;

• Blumen;

• Flächen mit mehrjährigen

Kräutern;

• Ziergehölze;

• Gartenteiche

und andere Biotope;

• Wiesenfl ächen.

Ein Drittel Bebauung:

• Gartenlaube;

• Terrasse;

• Wege;

• Spielmöglichkeit

für Kinder.
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vertrag und die Rahmenklein-

gartenordnung beim Vertragsab-

schluss ausreichend zu erläutern.

Es sollte vermieden werden, dass 

Neugärtner falsche Vorstellungen 

haben, wie der Garten zu bewirt-

schaften ist. So muss z.B. klar 

sein, dass im Garten auf einem 

Drittel Obst- und Gemüse ange-

baut werden muss, welche Bau-

lichkeiten unter dem Bundes-

kleingartengesetz möglich sind 

und welche Anpfl anzungen ver-

boten sind.

Übernommene mehrjährige An-

pfl anzungen wie Bäume, winter-

harte Stauden und Frühblüher 

werden von Neugärtnern immer 

wieder radikal entfernt, um eine 

komplett neue Gestaltung vor-

zunehmen. Das ist sehr schade, 

denn damit gehen wertvolle alte 

Gehölze und für diesen Standort 

bewährte Pfl anzen verloren. Für 

viel Geld werden dann oft  neue 

Anpfl anzungen gekauft , die viel-

leicht für den Standort ungeeig-

net sind oder gar im Kleingarten 

verboten sind.

Neugärtnern sei deshalb gera-

ten, den Garten erst einmal im 

Jahreslauf zu beobachten, wo wel-

che Pfl anzen austreiben, wie das 

Obst von den vorhandenen Ge-

hölzen schmeckt usw. Danach 

können Umgestaltungen unter 

Beachtung der Drittelnutzung an-

gegangen werden:

Ein Drittel für den Anbau 

von Gartenbauerzeugnissen 
Mindestens ein Drittel der Garten-

fl äche muss für die Erzeugung von 

Obst, Gemüse und Kräutern ge-

nutzt werden. Dabei ist es wichtig, 

dass eine Vielfalt von verschiede-

nen Gartenbauerzeug nissen be-

steht. Dauer- und Monokulturen 

sind ebenso nicht ausreichend, 

wie auch nicht der alleinige An-

bau von Obstbäumen und Bee-

rensträuchern auf einer Wiese. 

Zur Charakteristik des Kleingar-

tens gehören Beetflächen mit 

wechselnden Kulturen.

Ein Drittel Erholungsfl äche

Erholung im Sinne des Bundes-

kleingartengesetzes ist die gärt-

nerische Betätigung an frischer 

Luft , Ruhe und Entspannung. Hier 

können wir uns an der Blüten-

vielfalt unseres Steingartens oder 

an Rabatten erfreuen. Es können 

niedrigwachsende Ziergehölze 

und Sträucher angepfl anzt wer-

den (bis 2,5 m hoch).

Dabei sollten wir vor allem auf 

einheimische Arten achten, die 

Nahrungsgrundlage oder Nist-

stätte für unsere Gartenvögel und 

Insekten sind. Ein als Feuchtbio-

top angelegter Gartenteich, Nist-

möglichkeiten für Wildbienen, 

Lebensräume für Eidechsen oder 

andere Kleintiere können, oder 

besser noch sollten, in keinem 

Garten fehlen.

Unsere Kinder dürfen wir bei 

der Gartengestaltung nicht ver-

gessen. Für diese können wir in 

unseren Gärten kleine Spielgele-

genheiten wie einen Sandkasten, 

eine kleine Schaukel oder ein 

kleines Spielhaus einrichten. In 

den warmen Monaten kann auch 

ein Kinderplanschbecken auf-

gestellt werden. Spielgeräte wie 

große Trampoline oder Tischten-

nisplatten gehören nicht in den 

Kleingarten. Statt Rasenfl ächen 

sollten lieber wertvolle Wiesen-

bereiche angelegt werden, auf de-

nen Schmetterlinge, Bienen und 

andere Insekten Lebensraum fi n-

den können.

Ein Drittel für bauliche Anlagen

Hier geht es um die Bebauung im 

Kleingarten. Wir sollten uns im-

mer darüber im Klaren sein, dass 

wir uns bauplanerisch im Außen-

bereich befi nden. Das bedeutet, 

dass das Errichten von baulichen 

Anlagen, bis auf wenige Ausnah-

men, grundsätzlich verboten ist.

Das Bundeskleingartengesetz 

räumt uns die Möglichkeit ein, 

ein funktionsbezogenes Gebäude 

(Gartenlaube) mit einer maxima-

len Grundfl äche von 24 m² inklu-

sive überdachtem Freisitz zu er-

richten, das von seiner Ausstat-

tung nicht zum dauerhaft en Woh-

nen geeignet ist. Also müssen wir 

bei der Planung und Errichtung 

darauf achten, dass wir die Ab-

stellmöglichkeit für unsere Gar-

tengeräte und die Toilettenmög-

lichkeit mit in das Gebäude inte-

grieren.

Falls wir bei unserem Lauben-

bau die zulässige Grundfl äche 

ausgeschöpft  haben, dürfen wir 

unsere Terrasse oder den Freisitz 

nur mit einer mobilen Überda-

chung versehen, die wir beim Ver-

Die Führung und Gestaltung der Gartenwege muss keinesfalls gerade oder im rechten Winkel sein (l.). Beim Anlegen von Biotopen sind der individuellen 
Kreativität und dem eigenen Geschmack kaum Grenzen gesetzt. Fotos: ps

Die Größe der Gartenlaube einschließlich überdachtem Freisitz darf 24 m2 
nicht überschreiten, eine separate Sitzecke wie hier ist jedoch möglich.
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lassen des Gartens wieder einfah-

ren oder schließen.

Zu den baulichen Anlagen ge-

hören neben der Laube auch die 

Terrasse und die befestigten Wege. 

Bei den Wegen ist auf eine Ver-

sieglung zu verzichten. Gegosse-

ner Beton ist als Weg oder für die 

Fixierung von Borden nicht zu-

lässig.

Die Grenzen der Drittel verlau-

fen fl ießend. So können zum Bei-

spiel die Spielmöglichkeiten für 

unsere Kinder sowohl dem Drittel 

der Erholung als auch dem Drittel 

der baulichen Anlagen zugeord-

net werden.

Wichtig ist, dass die Charakte-

ristik des Kleingartens erhalten 

und sichtbar bleibt. Und das, lie-

be Gartenfreunde, ist die Erzeu-

gung einer Vielfalt von Gartenbau-

erzeugnissen (Obst und Gemüse) 

für den Eigenbedarf. Unsere Klein-

gärten dürfen sich nicht zu Wo-

chenend- und Erholungsgärten 

oder – bei aller Liebe zu unseren 

Kindern – nicht zu einer Ansamm-

lung von privaten Kinderspiel-

plätzen entwickeln. LSK

Wenn Kinder im Kleingarten aufwachsen und hier die Natur erleben, können 
zeitweilig auch Spielgeräte oder Planschbecken aufgestellt werden.

Auch Zierpfl anzen verschiedener Art haben im Kleingarten ihre Berechtigung – 
wenn die kleingärtnerische Nutzung auf der Parzelle gewährleistet ist.
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Bei diesem Beispiel einer möglichen Gartenaufteilung wurde 

Folgendes bedacht: In Anbetracht des Klimawandels wird es im-

mer wichtiger, wenigstens teilweise für eine Beschattung der 

Anbaufl ächen zu sorgen. In den vergangenen zwei Jahren konn-

ten wir schon Schäden durch zu intensive Sonneneinstrahlung 

vor allem bei Gemüse und Beerenobst beobachten. Auch der 

Kompostplatz soll möglichst im Schatten liegen, genauso wie ein 

als Biotop eingerichteter Gartenteich.

Und nicht zuletzt können auch wir Kleingärtner nicht den ganzen 

Tag in der Sonne verbringen. Als Schattenspender eignen sich 

Hochstämme von Kern- und Steinobstgehölzen, die südöstlich bis 

südwestlich von den zu beschattenden Flächen gepfl anzt werden 

sollten. Aber auch Pergolen und sonstige Rankgerüste für Kletter-

pfl anzen wie Bohnen oder verschiedene Blumen können ge-

schickt als Schattenspender oder Sichtschutz eingesetzt werden.

Beim Pfl anzen von Obstgehölzen und beim Anlegen von Beeten 

sollte bedacht werden, dass man zur Pfl ege und Ernte gut an die 

Flächen herantreten kann. Kompostplatz und Wasserstelle soll-

ten so angeordnet sein, dass diese gut und auf kurzen Wegen 

 erreichbar sind. Grafi k: U. und S. Russig

1 Tomatenbeet mit Regenschutz

2 kleine Schaukel

3 Sandkasten

4  Obstbaum (Viertelstamm, 
z.B. Apfel)

5 Kräuterhochbeet

6  Obstbaum (Hochstamm, 
z.B. Süßkirsche)

7 Laube

8 Terrasse

9 Biotop/Gartenteich

10 Gewächshaus

11  Beerenobstgehölze (Büsche 
oder Stammform) 

12  Obstbaum (Hochstamm, 
z.B. Pfi rsich)

13 Kompoststelle

14  Beete jährlich wechselnde 
Kulturen z. B. Gemüse

15  Steingarten (mehrjährige 
Blumen)

16 Blumenrabatte (z. B. Rosen)

17  Obstbaum (Hochstamm, 
z.B. Apfel)

18  Hecke oder Zaun zur 
Garteneinfassung 

19 Wiese/Rasen

 Wasserstellen

Planungsbeispiel 

für die Gartengestaltung
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